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tioualität zwischen Aufwand und Nutzen, wobei 
die diesbezüglichen Möglichkeiten des § 129 StPO 
herangezogen werden sollten.

. Unter Mitwirkung des Straftäters im PLahmen dar 
Erstvernehmung Prägen der Eigentumsverhältnisse, 
Vermögenslage und Verpf^L^htunge^i ‘öedwe.der Art 
sowie deren Regulierung tihter Einbeziehung des 
Verteidigers beziehungsweise diplomatischen Ver
treters zi^-klaren.


